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S A T Z U N G  
 

zur Änderung der Hauptsatzung  

der Ortsgemeinde  F L E M L I N G E N 

vom 10. September 2009 
 

 
 
 
 
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Flemlingen hat auf Grund des §§ 24 und 25 der 
Gemeindeordnung (GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der 
Gemeindeordnung (GemODVO), des § 2 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigungen 
kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) die folgende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 
06.07.2004 beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 
 
 
 

Artikel I 
 
 
§ 2 wird wie folgt geändert: 
 

(1) Der Gemeinderat bildet folgende Ausschüsse: 

Feld-, Wald- und Friedhofsausschuss 

Rechnungsprüfungsausschuss 

 
(2) Die Ausschüsse gemäß Absatz 1 haben 3 Mitglieder und für jedes Mitglied 1 Stellvertreter.  

 
(3) Die Mitglieder und Stellvertreter der Ausschüsse werden aus der Mitte des Gemeinderates 

gewählt. 
 
 
§ 3 Ziffer 1 wird wie folgt geändert: 
 

1. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu einer 
Wertgrenze von 2.000,00 € im Einzelfall; 

 
 

 
Artikel II 

 
 
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 
(2)  Gleichzeitig treten die entsprechenden Satzungsregelungen vom 06. Juli 2004 außer Kraft. 
 
 
 
Flemlingen, den 10. September 2009 
 

 
  
 
 

............................................ 
          Peter Henrich 
       Ortsbürgermeister 



S A T Z U N G  
 

zur Änderung der Hauptsatzung  

der Ortsgemeinde  F L E M L I N G E N 

vom 15. September 2011 
 

 
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Flemlingen hat auf Grund des §§ 24 und 25 der 
Gemeindeordnung (GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der 
Gemeindeordnung (GemODVO), des § 2 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigungen 
kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) die folgende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 
06.07.2004 beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 
 
 
 

Artikel I 
 
 
§ 1 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 
Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO des Gemeinderates oder eines 
Ausschusses werden abweichend von Absatz 1 durch Aushang an der Bekanntmachungstafel, die 
sich befinden, in der: 

Hauptstraße 13 
bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung gemäß Absatz 1 nicht mehr möglich ist. 
 
 

Artikel II 
 
 
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 
(2)  Gleichzeitig treten die entsprechenden Satzungsregelungen vom 06. Juli 2004 außer Kraft. 
 
 
 
Flemlingen, 15. September 2011 
 
 
  
 
 

............................................ 
Peter Henrich 

Ortsbürgermeister 




